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RS OGH 1979/5/30 1Ob617/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1979

Norm

ABGB §878

ABGB §983

ABGB §1295 IIf7b

HGB §49

HGB §50

Rechtssatz

Wenn der Sachbearbeiter einer Bank beim Kunden das Vertrauen weckte , ein Kreditvertrag werde mit Sicherheit

zustandekommen , kann dies bei Nichtzustandekommen des Kreditvertrages eine Schadenersatzverp9ichtung der

Bank aus culpa in contrahendo begründen ; dies gilt insbesondere , wenn der Sachbearbeiter auch Prokurist der Bank

ist .
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